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04.04.2011 

(Veröffentlichung im 
Amtsblatt, teilweise 
Inkrafttreten nach 20 
Tagen) 

 

 

14.11.2013 

(Symposium) 

Ausblick 

01.07.2013 

(vollständiges 
Inkrafttreten) 

 

 

3./4. Quartal  
2012 

0. Gliederung 

Anhand Zeitschiene zur Gültigkeit der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 

(Zeitstrahl nicht maßstäblich)  

 I II III IV 
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I.   Zeitraum: Veröffentlichung, teilweises Inkrafttreten bis ca. 3./4. Quartal 2012   
- nach Bauproduktenrichtlinie (BPR) - aktive Marktüberwachung mit 

Stichprobenkontrollen und reaktive Marktüberwachung 

- dabei Hinweise an Wirtschaftsakteure auf die kommende Rechtslage 

mit Inkrafttreten der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) ab 

01.07.2013 insbesondere für  

•   Änderungen bei der CE-Kennzeichnung 

•   Neu – Erstellung einer Leistungserklärung 

•   Neu – Pflichten der Händler  

- Start Vorträge und Schulungen zur EU-BauPVO  

 

  Insgesamt spielt die EU-BauPVO noch eine untergeordnete  

 Rolle in der Tätigkeit der Marktüberwachungsbehörden.  
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II.  Zeitraum:  ca. 3./4. Quartal 2012  bis 01.07.2013 (Inkrafttreten)  
EU-BauPVO tritt zunehmend ins Bewusstsein 
 
- Tätigkeit der Marktüberwachungsbehörden 

•  Aktive und reaktive Marktüberwachung nach BPR, Abstellen 

 formaler Mängeln möglichst auf kooperativer Basis bereits 
 in Hinblick auf die neuen Anforderungen nach EU-BauPVO 

  •  Intensive Gespräche mit verschiedenen Verbänden, Herstellern 

  und Importeuren zur Umsetzung der EU-BauPVO, insbesondere 
  zur Leistungserklärung und deren Bereitstellung 

  •  Anrufe, Anfragen zur Anwendung u. Auslegung der EU-BauPVO 
  •   durch Verbände werden Leitfäden zur Erstellung der  

  Leistungserklärung zur Überprüfung angefragt  
 
 

   Die EU-BauPVO und deren zukünftige Umsetzung, die rechtliche 

  Auslegung zu bestimmten Artikeln bestimmen zunehmend die 

  Tätigkeit der Marktüberwachungsbehörden.   
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III.   Zeitraum:  01.07.2013 bis heute 

- Aktive Marktüberwachung mit Stichprobenkontrollen, Beseitigung 

formaler Mängel in der CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung  

 

- Alle Produktbereiche haben ihre spezifische Anforderungen, 

Erfordernisse und Eigenheiten aus Sicht der Produktion und des 

Vertriebes  

 Ziel: konforme und pragmatische Lösungen für die Kennzeichnung 

 

- Anhand einiger Beispiele sollen spezifische Eigenheiten und 

Probleme dargestellt werden  

 

 Dabei ist zu unterscheiden: 
  •  Produktion und Inverkehrbringen vor dem 01.07.2013 

  •  Produktion vor und Inverkehrbringen nach dem 01.07.2013 

  •  Produktion und Inverkehrbringen nach dem 01.07.2013 
 (Bsp. sind willkürlich zusammen gestellt und sollen keine Branche hervorheben oder benachteiligen, 

  die gezeigten Unterlagen sollen eine Übersicht über die Form/ Vielfalt und deren spezifischen Probleme darstellen, 

sie enthalten noch keine vollständig abgeschlossene Kontrolle der Angaben, genannt werden nur Auszüge augen-

scheinlicher Abweichungen)  
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III. Beispiel 1:  OSB nach EN 13986 (Abb. im UZS zur besseren Lesbarkeit im Anhang S. 15-18 ) 

CE-Kennzeichnung sehr verschieden -   
LE gut vergleichbar (hier 2 Hersteller);  
Anmerkungen formal: Angabe zum 
Produkttyp ist nicht identisch in CE und LE, 
angegebene Eigenschaften teilweise nicht 
relevant, daher müsste auch kein „npd“ 
angegeben sein;  
Fragen: Eine gemeinsame LE für 
unterschiedliche Produkte?  
Muss die Tabelle auch in der CE-
Kennzeichnung enthalten sein?    
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III. Beispiel 2:  EPS nach EN 13163:2012 (Abb. v. li. zur besseren Lesbarkeit im Anhang S. 19-20 ) 

Produkt vor 01.07.2013 hergestellt, nach 
01.07.2013 In-Verkehr gebracht  
formale Auffälligkeiten:  

CE (nach BPR!): Hersteller fehlt, CE in 
abweichender Form, Typ/ Klassifizierung 
und Rundung RD fehlt; 
LE: Chargennummer weglassen – sonst 
jeweils eigene LE, Anzahl und Angabe der 
wesentlichen Eigenschaften unrichtig, 
Zusatzinformationen nicht in LE  
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III. Beispiel 3: Zement nach EN 197-1:2011 (Abb. v. li.  zur besseren Lesbarkeit im Anhang S. 21-22 ) 

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung 
gegenüber den vorherigen Beispielen sehr 
übersichtlich; CE-Kennzeichnung nach 
BPR, die Angaben entsprechend der EU-
BauPVO fehlen noch (Angaben ggf. über 
Stempelaufdruck, da vorproduzierter 
Sackaufdruck)   

Verwendung Muster im Anhang III für die 
Leistungserklärung, marginale Korrekturen 
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III. Beispiel 4: Ziegel nach EN 771-1:2011 (Abb. v. li.  zur besseren Lesbarkeit im Anhang S. 23-25 ) 

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung auf einem Blatt als Begleitpapier an der Palette 

Kritisch: zusätzliche Angaben des Herstellers – gehören nicht in CE-Kennzeichnung und LE 

Positiv: Verwendung der Nummerierung der LE gemäß Muster Anhang III der EU-BauPVO, 
damit ist eine Lesbarkeit auch für unterschiedliche Sprachen gegeben  
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III. Beispiel 5: Balkenschuh nach ETA  (Abb. v. li.  zur besseren Lesbarkeit im Anhang S. 26-27 ) 

bei Produkten nach ETA sind weitere Besonderheiten zu beachten:  

Jedes Produkt soll einen eindeutigen Kenncode besitzen und jede einzelne Größe mit 
unterschiedlichen Tragfähigkeiten würde eine eigene individuelle LE erfordern – dies ist 
nicht realisierbar – Zusammenfassung von Typen notwendig 

Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit - Jahresproduktion x Mio. Stück 

Verweis auf ETA für charakteristische Werte der Tragfähigkeit – sonst hätte LE ca. 15-
20 Seiten  

Erkennbar ist hier die „Optimierung“ der LE gemeinsam mit Hersteller und MÜ-Behörde 
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IV.   Ausblick und Fazit 

- Weitere Klärung produktspezifischer Detailfragen in der CE-

Kennzeichnung und Leistungserklärung (z.B. Chargen – Anzahl an 

Leistungserklärung(en), Form, Nachverfolgbarkeit, ggf. Codierung); 

Überarbeitung Anhang III 

 

- Weitere Klärung durch anvisierte delegierte Rechtsakte (z.B. 

Bereitstellung der Leistungserklärung im Internet)  

 

- Warten auf eine neue Normengeneration in Bezug auf EU-BauPVO 

(und nicht mehr auf Grundlage BPR)  

 

- Weitere Klärung der Grundlagen für eine effektivere Kontrolle von 

Produkten aus Drittstaaten 

 

- …  
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IV.   Ausblick und Fazit 

- Dt. Wirtschaftsakteure (Hersteller und Händler) sind nach den 

Erfahrungen der Marktüberwachungsbehörden sehr bemüht, alle 

formalen Anforderungen entsprechend der europäischen Rechtslage 

zu erfüllen 

   der Teufel steckt dabei oft im Detail 

 

- Eine Zusammenarbeit der Wirtschaftsakteure, Notified Bodies und der 

Marktüberwachungsbehörden ist von allen Beteiligten erwünscht  

 

 

   daher ist weiterhin die kooperative Zusammenarbeit Erfolg 

  versprechend für 

   •  sichere Bauprodukte am Markt zur Erfüllung der  

   Anforderungen an die Bauwerke und  

   •  den fairen Wettbewerb  
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Vielen Dank.   

http://www.ce-zeichen.de/templates/ce-zei/downloads/ce-zei.png

